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Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, ob es sich bei einem Anbringen einer Partei um einen Antrag, der ein subjektives Recht der

Partei auf Tätigwerden der Behörde begründet, oder ein sonstiges Anbringen (Mitteilung) handelt, ist nicht von der für

das betre@ende Schriftstück gewählten Bezeichnung, sondern vor allem von dem ihm zu entnehmenden Parteiwillen

auszugehen (vgl. Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht4, 99).Bei Beurteilung der Frage, ob es sich bei einem

Anbringen einer Partei um einen Antrag, der ein subjektives Recht der Partei auf Tätigwerden der Behörde begründet,

oder ein sonstiges Anbringen (Mitteilung) handelt, ist nicht von der für das betre@ende Schriftstück gewählten

Bezeichnung, sondern vor allem von dem ihm zu entnehmenden Parteiwillen auszugehen vergleiche Hengstschläger,

Verwaltungsverfahrensrecht4, 99).
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